
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV) vom 1 

18. November 2013 

Gültig bis 
31 .10.2026 

Gebäude 
Hauptnutzung / 
Gebäudekategorie 

Adresse 

Nichtwohngebäude 

Schillerstr. 21 , 77933 Lahr 

Gebäudeteil Nichtwohngebäude 

Baujahr Gebäude 
3 

1997 Originalzustand 

Registriernummer 2 BW-2016-001092779 

Baujahr Wärmeerzeuger 3• 
4 

Gas-Brennwert; Raumluftabhängig; 2016 

Nettogrundfläche 5 1.009,3 m• 
------! 

Wesentliche Energieträger für 
Heizung und Warmwasser 3 Erdgas LL, Strom 

Erneuerbare Energien Art: Verwendung: 

0 

Art der Lüftung / Kühlung 3 }8( Fensterlüftung 
□ Sehachtlüftung 

□ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
D Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 

□ Anlage zur 
Kühlung 

Anlass der Ausstellung 
des Energieausweises 

□ Neubau 
}8( Vermietung / Verkauf 

□ Modernisierung 
(Änderung / Erweiterung) 

□ Aushangpflicht 
□ Sonstiges (freiwillig) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als 
Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die · Modernisierungsempfehlungen 
(Seite 4). 

□ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs · erstellt 
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch 

·sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16 
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5). 

}8( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt 
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf 
statistischen Auswertungen. 

Datenerh_ebung BedarfNerbrauch durch □ Eigentümer ~ Aussteller 

□ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweise, 

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte 
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller. 

Franz Klumpp 
Energieberater im Handwerk 
Dorfstr. 32 
77749 Hohberg-Hofweier 01.11 .2016 

Ausstellungsdatum 

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung 
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren 
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich ' bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation 
Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettogrundfläche 

Hottgenroth Software, Energieberater Prolessional 15 32 



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV) vom 

1 18. November 2013 

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 BW-2016-001092779 0 
Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz" 

C02-Emissionen 3 kg/(m2 ·a) 

( -0 50 100 150 >200 

\._ . ._ 
Anforderungen geml& EnEV • Für Eneailebedarfsberechnunoen vei-1detN Verfahren 

Primärenergiebedarf D Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV 
Ist-Wert kWh/(m'·a) Anforderungswert kWh/(m'·a) 

D Verfahren nach Anlage 2 Nummer j EnEV ("Ein-Zonen-Modelr') 
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten D eingehalten D Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV 
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) D eingehalten 

D Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV 

Endenergiebedarf 
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m'·a) für 

Energieträger Heizung Warmwasser 
Eingebaute 

Lüftung 51 Kühlung einschl. Gebäude 
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt 

- - '- -
Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Angaben zum EEWärmeG 6 

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme-und 
Kältebedarfs auf Grund des Emeuerbare-Energien-Wänne
gesetzes (EEWärmeG) 

Art: Deckungsanteil: 

Ersatzmaßnahmen 7 

Die Anforderungen des EEWllrmeG werden durch die 
Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWllrmeG 
erfüllt. 

D Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften 
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. 

Verschärfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf: kWh/(m' ·a) 

D Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um % 
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. 

Verschärfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf: kWh/(m'·a) 

% 

% 

% 

Zonen 
Nr. Zone 

1 
- -+-F_läche_ [~ Anteil [%] 

--
2 

3 

4 
-~ -

5 --
~ -

7 

1- 1 weitere Zonen in der Anlage 

Erläuterungen z'-'m Berechnungsverfahren 
Die Energieeinsparverordnung lässt für die .Berechnung des Energiebe
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsäch
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Netto
grundfläche. 

1 
siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 

• nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des§ 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 
3 freiwillige Angabe 

6 
nur bei Neubau 7 

nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG 
HOflgenrocti Software, Energieberaler Professional 8 .32 

5 nur Hilfsenergiebedarf 

-

J 
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV) vom 1 18. November 201'3 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 s w :201a-001092779 3 

E~denergieverbrauch 

_ I Endenergieverbrauch Wl rme 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

37,4 kWh/(m•·a) 

0 50 100 150 >200 

t Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 
für Heizung und Warmwasser 3 

}8(: Warmwasser enthalten 

0 10 

Der Wert enthält den Stromverbrauch für 

D Zusatzheizung □ Warmwasser 

Verbrauchserfassung 

Zeitraum 

von bis 
Energieträger • 

01.02.2013 31.01.2016 Erdgas LL 

01 .02.2013 31 .01.2016 Strom 
-

- ~ 

-

Endenergieverbrauch Strom 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

37,0 kWh/(m'·a) 

20 30 >40 ==-t Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 
für Strom 3 

~ Lüftung ~ eingebaute Beleuchtung D Kühlung 

Primär- Anteil 
energie-

Energieverbrauch 
Wannwasser 

Anteil Heizung Klima, 

faktor-
[kWh] 

[kWh] [kWh] faktor 

1,10 90382 90382 1,25 

1,80 
-

-
l --

~ Sonstiges 

Energie-
verbrauch 

Strom 
[kWhl 

112003 

II Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 107,8 kWh/(m2·a) 
• 

Gebäudenutzung 

Gebäudekategorie/ 
Nutzung 

Gebaude !ur Produkbon, WttUtaaen, 
Ulget~ud• bll emM::tll 3 600 n1" (Ohne IJNZK 
17<!2) 

Flächenanteil 

100,0 % 

Vergleichswerte 3 

Heizung und 
Warmwasser 

110 

Strom 

20 

Erläuterungen zum Verfahren 

Das Verfahren zur Ennittlung voo Energieverbrauchs
kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung 
vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro 
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der 
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht 
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich 
ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen 
Kennwe(ten ab. 

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 
veröffentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit • gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh 

Hotlgeruoth Software. Energieberater Prolftlional 15.3.2 

l 



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV) vom 1 18. November 2013 

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 BW-2016-001092779 4 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 

Empfohlene Modernisierungsmailnahmen 
-

Bau- oder Maßnahmenbeschreibung in 

X möglich 

empfohlen 

in als 
Nr. Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang Einzel- 1 

mit größerer maß-
nahme 

· □ nicht möglich 

(freiwillige Angaben) 

geschätzte 

geschätzte Kosten pro 

Amortisa- eingesparte 

tionszeit Kilowatt-
stunde Modernisierung 

1--
Endene~ -- -

- -

--

---

□ weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Franz Klumpp, Energieberater im Handwerk 

erhältlich bei/unter: Dorfstr. 32, 77749 Hohberg-Hofweier 
... 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwiUig) 

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 

Hotlgenroth Softwafe, Energtebefate< P1otesuof\al e .3.2 

1 

II 

II 

II 
II 

II 
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